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2. 1. 1956. 

Regierungsvorlage. 

Abkommen, zwischen der Republik 
österreich und der Bundesrepublik Deutsch
land über Erleichterungen der Grenzabferti
gung iin Eisenbahn-, Straßen- und Schiffs-

verkehr. 
Der Bu.ndespräs·ident 

der Republik Österreich 
und 

der Präsident 
der Bundesrepublik Deutschland 

sind, in ,der Absicht, die Grenzabfertigung im 
Eisenbahn-, Straßen- und Schiffsverkehr zwischen 
ihren beiden Staaten zu erleichtern, übereinge
kommen, ein Abkommen zu schließen. 

Zu diesem Zwecke haben zu ihren Bevoll
mächtigten ernannt: 

Der Bundespräsident der Republik Österreich: 
Herrn Adrian Rot t e r, außerordentlicher und 

bevollmächtigter Botschafter, 

der Präsident der Bundesrepublik Deutschland: 
Herrn Ministerialdirektor Dr. Hans Be r ger, 

Leiter der Rechtsabteilung des Auswärtigen 
Amts 

und 

Herrn Dr. Erich Neu hau s, Ministerialrat im 
Bundesfinanzministerium, 

die nach Austausch ihrer in guter und gehöriger 
Form befundenen Vo:llmachten die nachfolgen
den Bestimmungen vereinbart haben: 

J. 

Allgemeine Bestimmungen 

Artikel1 

(1) Die vertragschließenden Teile werden alle 
erfor,derlichen Maßnahmen treffen, um die 
Grenzabfertigung im Eisenbahn-, Straßen- und 
Schiffsverkehr zwischen den beiden Ländern zu 
erleich'tern. 

(2) Sie gestatten zu diesem Zwecke, daß Grenz
dienststellen des einen vertragschließenden Teiles 
oder· Bedienstete solcher Stellen die Grenzab
fertigung auf ·dem Gebiete des anderen vertrag
schließenden Teiles vornehmen. 

(3) Die zuständigen obersten Bundesbehörden 
der vertragschließenden Teile bestimmen durch 
Vereinbarung, in welchen Fällen und in welchem 
Umfange die Grenzabfertigung des einen ver
tragschließenden Teiles auf dem Gebiete des 
an,deren vertragschließenden Teiles vorgenom
men wird. Sie können die Grenzabfertigung 
während der Fahrt im Zuge und auf Schiffen auf 
bestimmten Strecken sowie die Errichtung vor
geschobener Grenzdienststellen des einen vertrag
schließenden Teiles auf dem Gebiete des anderen 
vertragschließenden Teiles vereinbaren. 

Artikel2 

Im Sinne dieses Abkommens bezeichnen die 
Begriffe 

a) "Grenz abfertigung" die Durchführung der 
Maßnahmen, die für den Grenzübergang 
von Personen und die Ein-; Aus- und 
Durchfuhr von Waren oder von Werten, 
die den Devisenbestimmungen unterliegen, 
in den Vorschriften der vertragschließen
den Teile vorgesehen sind; 

b) "Gebietsstaat" den Staat, auf dessen Ho
heitsgebiet beziehungsweise Zollgebiet der 
andere vertragschließende Teil vorgescho
bene Grenzdienststellen errichtet od'er sonst 
die Grenzabfertigung von seinen Bedien
steten vornehmen läßt; 

c) "Nachbarstaat" den anderen vertragschEe
ßenden Staat. 

Artikel3 

(1) Für die Grenzabfertigung durch den 
Nachbarstaat im Gebietsstaate finden die Vor
schriften des Nachbarstaates nach Maßgabe dieses 
Abkommens Anwendung. Im übrigen gilt das 
Recht ,des Gebietsstaates. 

(2) Die Vorschriften über die Grenzabfertigung 
des Ausgangsstaates finden so lange Anwendung, 
bis die Grenzdienststellen des Eingangsstaates 
ihre Amtshandlungen nach endgültigem Ab
schluß der Abfertigung durch den Ausgangsstaat 
begonnen haben; von ,diesem ZeItpunkt an sind 
die entsprechenden Vorschriften des Eingangs
staates anzuwenden. 
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Artike14 

(1) Die Grenzabfertigung 'im Gebietsstaat ist 
zuerst von den Bediensteten des Ausgangs
staates, sodann von' den Bediensteten des Ein
gangsstaates vorzunehmen. Grundsätzlich sind 
die Abfertigungshandlungen in nachstehender 
Reihenfolge durchzuführen: 

a) die polizeiliche Abfertigung des Ausgangs
staates; 

b) die Zoll- und sonstige Abfertigung des 
Ausgangsstaates; 

c) die polizeiliche Abfertigung des Eingangs
staates; 

d) die Zol1- und sonstige Abfertigung des 
Eingangsstaates. 

(2) Die Bediensteten des Nachbarstaates dürfen, 
soweit dieses Abkommen 'nicht etwas anderes be
stimmt, alle Vorschriften ihres Staates über die 
Grenzabfertigung im Gebietsstaat in gleicher 
Weise in gleichem Umfang und mit gleichen 
Folgen wie im eigenen Staate durchführen. 

(3) Der örtliche Bereich, in dem die Bedien
steten des Nachbarstaates ihre Tätigkeit im 
Gebietsstaat ausüben dürfen, wird durch Verein
barung der beiderseits zuständigen Verwaltungen 
oder der von ihnen damit beauftragten Dienst
stellen bestimmt. 

(4) Die Bediensteten des Ausgangsstaates dürfen 
hinsichtlich der -von ihnen bereits abgefertigten 
Personen und Waren oder hinsichtlich _ von 
Werten, die den Devisenbestimmungen unter
liegen, Amtshandlungen der Grenzabfertigung 
nicht mehr aufnehmen, sobald die Bediensteten 
des Eingangsstaates die entsprechenden Amts
handlungen begonnen haben. 

(5) Die von den Bediensteten des Na:chbar
staates im Gebietsstaate bei der Grenzabfertigung 
amtlich eingenommenen oder dorthin amtlich 
mitgeführten Geldbeträge und die von ihnen 
beschlagnahm ten oder eingezogenen Waren ein
schließlich sonstiger ~ erte, die den Devisenbe
stimmungen unterliegen, dürfen in den Nachbar
staat verbracht werden. Wenn bei der Grenz
abfertigung solche Waren oder Werte, die aus 
dem Nachbarstaat eingeführt wurden, im' Ge
bietsstaate verwertet werden, sind die bestehen
den Einfuhrverbote, Einfuhrbeschränkungen und 
Devisenvorschriften zu bea,chten und die ent
fallenden Eingangsabgaben zu entrichten.' Die 
Verwertungserlöse dürfen ebenJalls 10 den 
Nachbarstaat verbracht werden. 

Artike15 

(1) Zu den im Artikel 4 Absatz 2 erwähnten 
Befugnissen gehört auch das Recht der Fest
nahme und zwangsweisen Zurückweisung. Die 
Bediensteten des Nachbarstaates sind jedoch nicht 
befugt, Angehorige des Gebietsstaates auf dessen 
Gebiet festzunehmen, in Haft zu halten oder 

zwaFlgsweise zurückzuweisen. Sie dürfen aber 
diese Personen der eigenen vorgeschobenen 
Grenzdienststelle oder, wenn eine solche nicht 
besteht, der Grenzdienststelle des' Gebietsstaates 
zur schriftlichen Aufnahme des Sachverhaltes 
zwangsweise vorführen. 

(2) Bei Maßnahmen nach Absatz 1 ist unver
züglich ein Bediensteter des Gebietsstaates hinzu-
zuziehen. . 

(3) Das Asylrecht des Gebietsstaates bleibt un" 
berührt. 

Artikel6 

(1) Auf den für den Personen~ und Waren
verkehr über die Grenze bestimmten Wegen, die 
von der Staatsgrenze zu den in den Gebietsstaat 
vorgeschobenen Grenzdienststellen des N achbar
staates führen, gelten die Vorschriften über die 
Grenzabfertigung beider Staaten mit der Maß
gabe, daß die Bestimmungen des Ausgangsstaates 
vor denen des Eingangsstaates anzuwenden sind. 

(2) Die Einhai tung der V orschrift.en beider 
Staaten' i~t durch die zuständigen Grenzdienst
stellen des Gebietsstaates zu überwachen. Im 
Falle einer Verletzung dieser Vorschriften sind, 
unbeschadet der Bestimmungen des Artikels 5, 
festgenommene Personen und sichergestellte 
Waren sowie Werte, die den Devisenbestimmun
gen unterliegen, zunächst den Grenzdienst
stellen des Ausgangsstaates zur Durchführung 
der Grenzabfertigung zu übergeben. 

Artikel7 

Personen, denen der Grenzübergang von den 
Bediensteten des Eingangsstaates nicht gestattet 
wird, darf die Rückkehr in den Ausgangsstaat 
nicht verwehrt werden; erforderlichenfalls sind 
sie von den Bediensteten des Ausgangsstaates 
zwangsweise zurückzubefördern. 

ArtikelS 

Die strafrechtlichen Bestimmungen des Ge
bietsstaates zum Schutze von Amtshandlungen 
gelten auch für strafbare Handlungen, die im 
Gebietsstaate gegenüber Bediensteten des Nach
barstaates begangen werden. 

Artike19 

Die zuständigen Grenzdienststellen der ver
tragschließenden Teile werden sich bei der 
Durchführung der Aufgaben, die mit der Grenz
abfertigung gemäß den vorstehenden Bestim
mungen zusammenhängen, gegenseitig Amtshilfe 
leisten; sie werden insbesondere auf Ersuchen 
BesChuldigte, Zeugen und Sachverständige ver
nehmen, amtliche Besichtigungen vornehmen 
und die Befunde bescheinigen sowie die das 
Strafverfahren betreffenden Schriftstücke zu
stellen. 
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11. nationalen Privatrechtes den Rechtsvorschriften 
. des Gebietsstaates. Rechtsstellung der mit der Grenzabfertigung im 

Gebietsstaate betrauten Bediensteten des Nach- (2) Sie sind von allen öffentlichrechtlichen per-
barstaates sönEchen Dienst- und Sachleistungen befreit. Dies 

g,ilt auch für ihre Haushaltsangehärigen, soweit 
. Art i k e 1 10 s.ie die gleiche Staatsangehörigkeit wie der Be-

(1) Die mit der Grenzabfertigung und die mit dienstete besitzen. Für die steuerliche Behandlung 
der Dienstaufsicht betrauten Bediensteten des dieser Personen gelten die Bestimmungen des 
Nachbarstaates sind in Ausübung ihres Dienstes Artikels XVI d~s Vertr:ages zwischen der Re
vom Paß- und Sichtvermerkszwang befreit. Sie publik österreich und dem Deutschen Reich zur 
dürfen sich auf Grund eines mit Lichtbild ver- Ausgleichung der in- und ausländischen Besteue
sehenen Dienstausweises in Verbindung mit einer rung, insbesondere zur Vermeidung der Doppel
besonderen Dienstbescheinigung der vorgesetzten besteuerung .auf dem Gebiete der direkten Steuern 
Dienststelle in den Ort; in dem sie ihre· dienst- vom 23. Mai 1922 oder die in Zukunft andic 
liehe Tätigkeit im Gebietsstaate durchzuführen Stelle dererwähIl!ten Bestimmungen tretenden 
haben, begeben. Sofern sie dort wohnen, dürfen V crcinbarungen. 
sie sich auch in dem Gebietsstaat ohne besondere (3) Für das öffentlichrechtliche Dienstverhält-
Bewilligung aufhalten. nis der im Absatz 1 genannten Bediensteten gel-

(2) Soweit die im Absatz 1 bezeichneten Be- ten ausschließlich die Gesetze und Bestimmungen 
diensteten im Gebietsstaate wohnen, sind auch des Nachbarstaates. InsbeSO'Il!dere unterliegen diese 
.die mit ihnen in ständiger häuslicher Gemein- Bediensteten in dienststrafrechtlicher Hinsicht nur 
schaft lebenden Personen (Haushaltsangehörige) den Bestimmungen des Nachbarstaates. 
vom Paß- und Sichtvermerkszwang befreit. Sie (4) Von strafbaren Handlungen, die von dem 
bedürfen zum Grenzübertritt im Verkehr mit in Absatz 1 genannten Bedienstet'en im Gebiets
dem eigenen Staat und zum Aufenthalt im Ge- staate begangen wer,den, ist ,die vorgesetzte 
bietsstaate nur eines mit Lichtbild versehenen- Dienststelle des Bediensteten durch die ent
Ausweises, der von der vorgesetzten Dienststelle sprechende Dienststelle des Gebietsstaates unver-
des Bediensteten auszustellen ist. züglich zu benachrichtigen. 

Artikd 11 

Die Bediensteten des Nachbarstaates dürfen im 
Gebietsstaat im Rahmen des Artikels 10 Absatz 1 
Satz 2. ihre Dienstk'leidung und bei Ausübung 
ihres Dienstes auch ihre Dienstwaffe tragen. Von 
der Waffe dürfen sie im Gebietsstaate nur 1m 
Falle der Notwehr Gebrauch machen. 

Artikel12 

(1) Die Grenzdierrststellen und die Bediensteten 
des einen vertragschließenden Teiles sind ver
pflichtet, den Grenzdienststellen und den Be
diensteten des anderen vertragschließenden Teiles 
bei der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten den 
erfordetili·chen Beistand zu gewähren und ihren 
hierauf gerichtet~n Ersuchen in gleicher Weise 
Folge zu leisten wie entsprechenden Ersuchen 
eigener Dienststellen ouer Bediensteter. 

(2) Die strafrechtlichen Bestimmungen des Ge
bietsstaates zum Schutze öffentlichrechtlicher 
Beamter gelten auch für strafbare Handlungen 
gegen ,die Bediensteten des Nachbarstaates in Aus
übung des Dienstes im Gebietsstaat oder in Be
ziehung· auf diesen Dienst. 

Artikel13 

(1) Die im Gcbietsst~ate tätigen Bediensteten 
des Nachbarstaates unterstehen mit den ~n den 
folgenden Absätzen vorgesehenen Einschränkun
gen und unbeschadet der Bestimmungen des inter-

Artikd 14 

(1) AHe zum dienstlichen Gebrauche bestimmten 
Gt1genstände, welche die im Gebietsstaate tätigen 
Bediensteten des Nachbarstaates ein- oder aus
führen, bleiben frei von ZöHen oder ;onstigen 
Abgaben. Die gleiche Erleichterung wird auch für 
das gebrauchte und ungebrauchte übersiedlungs
gut der erwähnten Bediensteten gewährt, die im 
Gebietsstaa t ihren dienstlichen Wohnsitz haben. 
Gegenstände ,dieser Bediensteten und ihrer Haus
ha:ltsangehörigen,· die zum Ausbessern, Reinigen 
und dergleichen in dew Nachbarstaat ausgeführt 
und von dort wieder 'Zurückgebracht werden, 
bleiben unter den entsprechenden Kontrollrnaß
nahmen frei von Zö;[[enund sonstigen Abgaben; 
die Leistung einer Sicherheit ·entfällt. 

. (2) Frei von ZäHen und sonstigen Abgaben blei
ben auch die Gegenstände des persönlichen Be
darfes einschließlich der Lebensmittel, welche 
die nicht im Gebietsstaate wohnenden Bedien
steten auf dem Wege zum oder vom Dienst mit 
sich führen und während ihres dienstlichen Auf
enthaltes im Gebietsstaate benötigen. 

(3) Ein- und Ausfuhrverbote sowie Ein- und 
Ausfuhrbeschränkungen finden auf die in den Ab
sätz,en 1 und 2 angeführten Gegenstände keine 
Anwendung. 

Artike115 

(1) Dienstfahrze~ge und eigene Fahrzeuge, mit 
denen Bedienstete des Nachbarstaateszur Aus-
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übung ihres Dienstes in den Gebietsstaat fahren 
ullid in den Nachbarstaat zurückkehren, bleiben 
unter entsprechenden Kontwllmaßnahmen im 
Ein- und Ausgang fr,ei von Zöllen 'und sonstigen 
Abgaben. Die, Leistung einer Sicherheit entfällt. 
Die gleiche Erleichterung gilt auch für die Fahr
z,euge der mit der Dienstaufsicht betrauten 
Dienststellen und Bediensteten' des N achbar
staates. 

(2) Ein- und Ausfuhrverbote sowie Ein- und 
Ausfuhrbeschränkungen finden auf die im Ab
satz 1 angeführten Fahrzeuge keine Anwendung. 

Artike1 16 

(1) Die Bedi,ensteten ,des Nachbarstaates, die auf 
Grund dieses Abkommens regelmäßig im Gebiets
staate beschäft:igt werden, sind den entsprechen
den Dienststellen des Gebietsstaates sehriftlich 
unter Angabe der Geburtsdaten und des Dienst
grades -zu benennen. Diese Benennung hat nach 
Möglichkeit vor, spätestens aber gleichzeitig mit 
der Entsendung des Bediensteten zu geschehen. 
Die Haushaltsangehöri,gen (Artikel 10 Absatz 2) 
sind vor ihrer übersiedlung in den Gebietsstaat 
auf die gleiche Weise, auch unter Angabe des letz
ten Wohnsitzes, bekanntzugeben. 

(2) Jeder vertragschließende Teil wird seine Be
diensteten auf Verlangen des anderen ver~rag
schließ,enden Teiles von der Verwmdung in des
sen Gebietaousschließen oder abberufen. 

111. 

Rechtsstellung der in de~ Gebietsstaat vor
geschobenen Grenz~ienststel1en des Nachbar.: 

staates 

Artikel 17 

(1) Die vertragsehließenden Teile werden ihren 
vorgeschobenen GrenzdienststeHen alle Befugnisse 
zur Grenzabfertigungerteilen, -die sich aus den 
Verkehrsbedürfnissen ' er~eben. 

(2) Die Abfertigungsbefugnisse und die Dienst
zeiten der beiderseitigen Grenzdienststelilen sind 
möglichst übereinstimmend festzusetz·en. 

Artikel18 

Die Diensträume der vo~geschobenen Grenz
dienststdlen können durch Amt'sschi1der und 
Hoheitszeichen d~s Naffibarstaates kenntlich ge-
macht werden. . 

Artike.119 

Die vorgeschobenen Grerrzdienststellen haben 
innerhalb ,der ihnen zum AUeing,ebrauch zugewie
senen Räumlichkeiten das Recht, die Ordnung 
aufrechtzuerhalten und Personen, die gegen die 
Ordnung verstoßen, zu ,entfernen. D;tbei werden 
die zuständigen . Dienststellen und Bediensteten 
des Gebietsstaates auf Ersuchen Beistand leisten. 

Art i k e 1-20 

Die Zum dienstlichen Gebrauch der vorge
schobenen Grenzdienststellen bestimmten Gegen
stände bleiben im Ein- und Wiederausgange frei 
von Zöllen und sonstigen Abgaben. Ein- ullid 
Ausfuhrverbote sowie Ein- und Ausfuhrbeschrän
kungen finden auf diese Gegenstände keine An
wendung. 

Artikel21 

(1) Dienstbriefe und Dienstpakete sowie dienst
liche Geld- und Wertsendungen, die für vorge
schobene Grenzdienststellen bestimmt sinid oder 
von die,sen in den Nachbarstaat gesandt werden, 
dürfen auch durch Bedienstete des Nachbarstaates 
ohne Vermittlu11'g der Postv,erwal'tUng und frei 
von Postgebühren befördert weDden. 

(2) Diese Sendungen unterliegen der Zoll- und 
Devisenkontrolle nur bei Verdacht einer straf
baren Handlung; sie soUen zur Vermeidung von 
Mißbräuchen mit dem Dienstsiegel ,der absenden-
den Dien,ststeIle versehen sein. ' 

Art i k e 122 

Die vertragschli'eßenden Teile werden unbe
schadet der Bestimmungen des Artikels 4 Ab
satz 5 die erfol1derlichen Maßnahmen treffen, um 
den dienstlichen Zahlungsver-kehr zwischen den 
vorgeschobenen' Grenzdienststellen und dem 
Nachbarstaat' einschließlich der Zahlung von 
Dienstbezügen und Löhnen der Bediensteten so
wie von Pensionsbezügen und Sozialrenten ehe
malig,er Bediensteter und ihrer Hint,erbliebenen 
zu ermöglichen. 

Art i k e 1 23 

(1) Gewerbetreibende des Nachbarstaates sowie 
ihr Personal dürfen bei den vorgeschobenen 
GrenZidienststeIlen alle die Grenzabfertigung be
treffenden Tätigkeiten ausüben, die sie bei ent
sprech~nden Dienststellen im Nachbarstaate vor
zunehmen berechtigt sind. 

(2) Für den Grenzübertritt dieser Personen und 
ihren Aufenthalt im Gebietsstaate gelten dessen 
aHgemeine BestimmUJl;gen. NaGh diesen Bestim
n;ungen mögliche Erleichterungen sind zu gewäh
ren. 

IV. 

Bereitstellung von Diensträumen und Unter
künften 

Art i k e 1 24 

(1) Die Diensträume und Unterkünfte für die 
vorgeschobenen GrenZidienststeHen und ·deren Be
dienstete sowie die, mit der Grenzabfertigung 
während der Fahrt beauftragtClll Bediensteten und 
die dafür zu entrichtende VeJ:1gütung werden 
durch Vereinbarung der beiderseits zuständigen 
Verw,altungen bestimmt. 
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(2) Soweit die Eisenbahnverwaltung des Nach
barstaates nach dessen .gesetzlichen B-estimffilungen 
für Eisenbahnzollämter Diensträume und Unter

- künfte der Bediensteten bereitzustellen und son
stige Leistungen zu bewirken hat, ist die Eisen
bahnverwaltung des Gebietsstaates _ verpflichtet, 
einem entsprechenden Ersuchen der Eisenbahn
verwaltung des Nachbarstaates gegen Vergütung 
nachzukommen. 

(3) Die für die Grenzabfertigung im fahrenden 
Zug erforderlichen Dienstabteile werden von den 
zuständigen1 Eisenbahnverwaltungen unentgel dich 
bereitgestellt. 

V. 
Schlußbestimmungen 

Art i k e I 25 

(1) Mei,nung'sverschiedenheiten über die Aus
legung oder. Anwen1dung dieses Abkommens sol
len"durch die beiderseits zuständigen Verwaltun
gen beigelegt werden. Die Rege1lung auf diploma
tischem Wege wird dadur-ch nicht ausgeschlossen. 

(2) Soweit eine Meinungsverschiedenheit auf 
diese Weise nicht erledigt werden kann, ist sie auf 
V edartgeneines vertragschließenden Teiles einem 
Schiedsgericht zu unterbreiten. 

- (3) Das Schiedsgericht wird von Fall zu Fall in 
der Weise gebildet, daß jeder Teil einen Vertre
ter bestdlt und diese sich auf den Angehörigen 
eines dritten Staates als Obmalnn einigen. W-erden 
die Vertreter und der Obmann nicht innerhalb 
von drei Monaten bestellt, nachdem der eine Teil 
seine Absicht, das Schiedsgericht anzurufen, be
kanntgegeben hat, kann i9- Ermangelung _ einer 
aruderen Vereinbarung jeder Teil den Präsidenten 
des Internationalen Gerichtshofes in Den Haag 
bitten, die erfordel'lichen Ernennungen vorzu
nehmen. Für den Fall, daß der Präsident die 
Staatsangehörigkeit eines der beiden Teile besitzt 
oder aus anderem Grunde verhindert ist, soll 
ein Stellvertreter im Amt die erforderlichen Er
nennungen _vornehmen. 

(4) Das Schiedsgericht fäHt seine Ents~heidung 
auf Grund dieses Abkommens sowie unter An
wendung des Völkergewohnheitsrechtes und der 
allgemein anerkannten Rechtsgrundsätze. 

(5) Das Schiedsgericht entscheidet mit Stimmen-I 
mehrheit. Seine Entscheidungen sind bindend. 
Jeder Teil trägt die Kosten seines Schiedsrichters. 
Die übrigen Kosten werden von beiden Teülen je 
zur Hälfte getragen. Im übrigen regelt das 
Schiedsgericht sein Verfahren selbst. 

5 

(6) Hinsichtlich der Ladung und Vernehmung 
von Zeugen und Sachvers~ändigen werden die Be
hörden der beiden Teile auf das vom Schieds
gericht an die betreffende Regierung zu richtende 
Ersuchen in derselben Weise Rechtshilfe leisten 
wie auf das Ersuchen inländischer Zivilgerichte. 

Art i k e 1 26 

Die zuständigen obersten Bundesbehörden der· 
vertragschließenden Teile können im Rahmen ,die
ses Abkommens die zu seiner Durchführutng er
forderlichen Verwaltungsmaßnahmen unmittel
bar miteinand,er labstimmen. Der dipllomatische 
Weg soll durch diese Regelung nicht ausges-chlos-
sen sem. 

Art i k e:l 27 

Dieses Abkommen wird auf die Dauer emes 
Jahres vom. Tage seines Inkrafttretens an ge
s<;hlossen. W~nn ,es nicht sechs Monate vor Ablauf 
der Vertragsdauer gekündigt wird, bleibt es je
weils ,ein weiteres Jahr in Kraft. 

Art i k e I 28 

Dieses Abkommen gilt auch für das Land 
Berilin, sofern nicht die Regierung der Bundes
republik Deutschland gegenüber der österreichi
sehen innerhalb .von drei Monaten 'nach Inkraft
treten de,s Abkommens eine gegenteilige Erklä
rung abgibt. 

A ~ t i k e I 29 

(1) Dieses Abkommen soll sobald als möglich 
ratifiziert werden. Die Ratifikationsurkunden 
saHen in Bonn ausgetauscht werden. 

(2) Das Abkommen tritt vierzehn Tage nach 
Austausch der Ratifikationsurkunden in Kraft. 

ZU URKUND DESSEN haben die Bevoll
mächtigten dieses Abkommen unterzeichnet utlid 
mit ihrem Siegel'versehen. 

GESCHEHEN rn doppelt,er Ausfertigung Z!U 

Bonn am 14. September 1955. 

Für die 
Republik österreich: 

Rot t e r m. p. 

Für die 
Bundesrepublik Deutschland: 

Be r ger m. p. 
Neu hau s m. p. 
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Erläuternde Bemerkungen. 

Der intemationale Reisendenverkehr erstrebt 
in steigendem Maße eine Kürzung der Aufent
hailtszeiten der öffentlichen Verkehrsmittel an den 
Grenzübergängen. 

Diesem Problem kommt im Hinblicke auf die 
immer mehr gesteigerte Intensivierurugdes Reise
verkehrs im Verhältnis zwischen der Republik 
Osterreich und der Bundesrepublik Deutschland 
eine besondere' Bedeutung zu. 

Um die Aufenthalte an den Gr,enzüber,gängen 
möglichst zu kürzen, wurde seitens der beteilig
ten Eisenbahnverwaltungen ,der dringende 
Wunsch nach Erleichterungen im behördrlichen 
Grenzabfertigungsdienst vorgebracht. Dem glei
chen Ziele soll die Zusammenlegung der öster
reichischen und der deutschen Grenzabfertigungs
dienste auf sogenannten "vorgeschobenen Grenz
abfertigungsstellen" in Gemeinschaftsbahnhöfen 
auf dem Gebiete des Nachbarstaates dienen. 
Im Eisenbahnverkehr zwischen Osterreich und 
Deutschland sind ,derzeit solche Gemeinschafts-

'bahnhöfe in Passau, Salzburg und Si mb ach vor
gesehen und ,eingerichtet. 

Die VerIegung von Dienststellen des einen 
Staates auf das Gebiet des ·anderen Staates erfor
dert es, genaue Bestimmungen über die Redlts
verhältnisse dieser Dienststellen· und der in den 
Dienststel!.en beschäftigten Bediensteten zu tref
fen. 

Zur Regelung aller damit zusammenhängenden 
Fragen wurden zwischen einer österreichischen 
Ulnd einer deutschen Delegation in den letzten 
Jahren mehrfach Verhandlungen gepflogen. Als 
Ergebnis dieser Verhandlung,en wurde von den 

beiden Delegationen ein Abkommen zwischen der 
Republik Osterreich und der Bundesrepublik 
Deutschland über Erleichterungen der Grenzab-' 
fertigung im Eisenbahn-, Straßen- und Schiffs
verkehr ausgearbeitet und paraphiert. Dieses Ab
kommen ist auch bereits von den beyollmächtig
ten Vertretern der Republik Osterreich und der 
Bundesr,epublik Deutsch,land unterzeichnet wor-
den. ' 

In dem Abkommen sind vor allem die Rechte 
und Befugnisse .behandelt, die den auf das Ge
biet des anderen vertrargschließenden T,eiles ent
sandten Organen zukommen. B,esonders zu ver
weisen ist auf die Bestimmungen über das Recht 
zum Tragen der Uniform urud der Dienstwaffen, 
ferner das Recht des Waffengebrauches, der 
Festnahme und der zwangsweisen Zurückweisung, 
femer auf die Bestimmungen über die gegen
seitige Heistandsleistung der Bediensteten des Ge
bietsstaates und der Bediensteten des Nachbar
staates, schließlich auf d,ie Fragender Beförderung 
der Dienstpost in den Heimatstaat sowie die Be
reitsteHung von Unterkünften und Dienst
räumen. 

Es 'ist im hervorragenden Int,eresse des inter
nationalen Reisendenverkehrs und der Wirt
schaft gelegen, daß das vorliegende Abkommen 
ehestens !in vollem Umfange in Wirksamkeit ge
setzt wird. 

Das Abkommen ist gesetzändernd und bedarf 
daher gemäß Art. 50 des Bundes-V erfassungs
gesetzes in der Fassung von 1929 der Genehmi
gung durch den Nationalrat. 
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